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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Dienstwagennutzung durch Unternehmer 
Ein Unternehmer, der zugleich Arbeitnehmer ist und seinen 
Dienstwagen auch privat und für seine unternehmerische 
Tätigkeit nutzen darf, kann den geldwerten Vorteil aus der 
Dienstwagennutzung nicht anteilig als Betriebsausgabe bei 
seiner unternehmerischen Tätigkeit abziehen. 

Hintergrund: Arbeitnehmer müssen den Vorteil, der sich 
aus der privaten Nutzungsmöglichkeit eines Dienstwagens 
ergibt, als geldwerten Vorteil versteuern. Führen sie kein 

Fahrtenbuch, wird der Nutzungsvorteil mit monatlich 1 % 
des Bruttolistenpreises des Dienstwagens angesetzt. 

Streitfall: Der Kläger war als Unternehmensberater sowohl 
selbständig als auch als Arbeitnehmer tätig. Sein Arbeitge-
ber stellte ihm einen Dienstwagen zur Verfügung, den er 
privat und auch für seine selbständige Tätigkeit nutzen 
durfte. Die Kfz-Aufwendungen wurden vom Arbeitgeber 
getragen. Der Kläger versteuerte einen geldwerten Vorteil 
nach der sog. 1 %-Methode in Höhe von knapp 5.000 €. Mit 
dem Dienstwagen fuhr er 5.000 km privat, 18.000 km im 
Rahmen seiner selbständigen Tätigkeit und 37.000 km als 
Arbeitnehmer. Der Kläger machte 78,3 % des geldwerten 
Vorteils (18.000 km : 23.000 km [18.000 km + 5.000 km]) 
und damit 3.915 € als Betriebsausgaben bei seiner Ge-
winnermittlung als Unternehmensberater geltend. 
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Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) lehnte den 
Betriebsausgabenabzug ab: 

n Der Betriebsausgabenabzug ist nicht möglich, 
weil der Kläger keine Aufwendungen hatte. Denn 
sämtliche Kfz-Kosten wurden vom Arbeitgeber 
getragen. Dieser Aufwand des Arbeitgebers 
kann dem Kläger nicht im Wege eines sog. ab-
gekürzten Zahlungs- oder Vertragsweges zuge-
rechnet werden. 

n Die einzigen Aufwendungen, die dem Kläger 
entstanden sind, sind seine Lohnsteuerzahlun-
gen auf den geldwerten Vorteil aus der Nutzung 
des Dienstwagens. Die Lohnsteuer ist aber 
steuerlich nicht absetzbar. Im Übrigen entsteht 
der geldwerte Vorteil unabhängig von einer Nut-
zung des Dienstwagens für die unternehmeri-
schen Zwecke des Klägers. Auch ohne unter-
nehmerische Tätigkeit des Klägers wäre ein 
geldwerter Vorteil in Höhe von rund 5.000 € ent-
standen. 

Hinweis: Der BFH deutet an, dass ein Betriebsausgaben-
abzug möglich gewesen wäre, wenn der geldwerte Vorteil 
nach der sog. Fahrtenbuchmethode ermittelt worden wäre; 
denn dann hätten die unternehmerischen Fahrten des 
Klägers zu einer Erhöhung des geldwerten Vorteils geführt. 

Belegnachweis durch Zeugen 
Für die Umsatzsteuerfreiheit einer grenzüberschreitenden 
Lieferung innerhalb der EU ist ein Beleg- und Buchnach-
weis zu führen. Dieser Nachweis kann grundsätzlich nicht 
durch einen Zeugenbeweis ersetzt werden. 

Hintergrund: Lieferungen in der EU an andere Unterneh-
mer sind umsatzsteuerfrei (sog. innergemeinschaftliche 
Lieferungen). Grundsätzliche Voraussetzung ist allerdings, 
dass der Unternehmer durch Belege und Aufzeichnungen 
nachweist, dass der Gegenstand tatsächlich in das Ge-
meinschaftsgebiet gelangt ist. 

Streitfall: Der Kläger lieferte nach eigenen Angaben Waren 
nach Italien. In den Frachtbriefen fehlten Aufzeichnungen 
zum Bestimmungsort. Das Finanzamt behandelte die Liefe-
rungen daher als umsatzsteuerpflichtig. Im Verfahren vor 
dem Finanzgericht (FG) bot der Kläger eine Vernehmung 
eines Mitarbeiters der italienischen Firma an, der bestäti-
gen sollte, dass die Waren dorthin gelangt waren. Das FG 
verweigerte die Zeugenvernehmung und wies die Klage ab. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Fi-
nanzamt Recht: 

n Zwar kann die Umsatzsteuerfreiheit auch ohne 
Belegnachweis gewährt werden, wenn zweifels-
frei feststeht, dass die Ware in das EU-Ausland 
gelangt ist. Eben dies war streitig, so dass auf den 
Belegnachweis nicht verzichtet werden konnte. 

n Ein Beweis durch Zeugen kommt als Ersatz für 
den Buch- und Belegnachweis grundsätzlich nicht 
in Betracht – weder von Amts wegen noch auf An-
trag. 

n Nur wenn der Formalbeweis ausnahmsweise 
nicht oder nicht zumutbar geführt werden kann, 

gebietet es der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, 
den Nachweis auch in anderer Form zuzulassen. 

n Im Streitfall waren keine Anhaltspunkte dafür er-
sichtlich, dass der Unternehmer an der Führung 
des Buch- und Belegnachweises gehindert war 
oder dieser für ihn unzumutbar gewesen sein 
könnte. 

Hinweis: Der Fall zeigt, dass Unternehmen, die innerge-
meinschaftliche Lieferungen durchführen, die gesetzlichen 
Formalien für den Beleg- und Buchnachweis erfüllen soll-
ten, um Ärger mit dem Finanzamt zu vermeiden. 

Unrichtige Absenderangabe in CMR-
Frachtbrief führt zur Umsatzsteuerpflicht 
einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
Die Lieferung eines Gegenstands von Deutschland in einen 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ist u. a. nur 
dann von der Umsatzsteuer befreit, wenn der Unternehmer 
die Voraussetzungen einer sog. innergemeinschaftlichen 
Lieferung buch- und belegmäßig nachweist. An diesen 
Nachweis werden strenge Anforderungen gestellt. Der 
Unternehmer muss u. a. einen Versendungsbeleg erstellen. 
Als solcher gilt auch der CMR-Frachtbrief. Dieser muss 
u. a. den zutreffenden Namen des Absenders enthalten. 
Absender ist derjenige, der den selbstständigen Frachtfüh-
rer beauftragt. Wird dieser vom Abnehmer beauftragt, ent-
hält der Frachtbrief jedoch den Namen des leistenden Un-
ternehmers als Absender, ist der Frachtbrief falsch, der 
Belegnachweis damit nicht ordnungsgemäß und die Liefe-
rung steuerpflichtig. Außerdem muss der Beleg die genaue 
Angabe des Bestimmungsorts enthalten. Allgemeine Anga-
ben wie „Gegenstand wurde ordnungsgemäß aus Deutsch-
land ausgeführt“, „aus Deutschland in die EU-
Mitgliedstaaten ausgeführt“ oder „in o. g. Bestimmungsland 
ausgeführt“, reichen nicht aus. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Neues zu Betriebsveranstaltungen 
Kürzlich hat sich das Bundesfinanzministerium (BMF) zur 
lohn- und umsatzsteuerlichen Behandlung von Betriebs-
veranstaltungen ab 2015 geäußert. 

Hintergrund: Betriebsveranstaltungen sind Veranstaltungen 
auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter, z. B. 
Betriebsausflüge oder Jubiläums- oder Weihnachtsfeiern. Der 
Gesetzgeber gewährt seit dem 1. 1. 2015 einen Freibetrag 
von 110 € pro Arbeitnehmer und Betriebsveranstaltung für bis 
zu zwei Betriebsveranstaltungen im Jahr. Voraussetzung ist, 
dass die Veranstaltung allen Angehörigen des Betriebs (oder 
Betriebsteils) offen steht. Vor 2015 waren die 110 € als Frei-
grenze ausgestaltet, sodass hier auch nur die geringste Über-
schreitung insgesamt steuerschädlich war. 
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Die Kernaussagen des BMF: 

n Für die Berechnung des Freibetrags sind die Auf-
wendungen für die Betriebsveranstaltung auf alle 
anwesenden Teilnehmer aufzuteilen. Dem Arbeit-
nehmer sind dabei auch die Kosten für seine Be-
gleitperson zuzurechnen, so dass dies schnell zu 
einer Überschreitung des Freibetrags führen 
kann. 
Beispiel: Die Kosten für die Betriebsveranstal-
tung, an der 100 Gäste teilnehmen, betragen 
10.000 €. Auf jeden Gast entfallen also 100 €. Zu 
den Gästen gehören Arbeitnehmer A und seine 
Ehefrau. Dem A sind auch die Kosten für seine 
Ehefrau zuzurechnen, so dass auf A ein geldwer-
ter Vorteil von 200 € entfällt, von dem ein Freibe-
trag von 110 € abzuziehen ist. Für A muss somit 
ein Betrag von 90 € (lohn-)versteuert werden. 

n Zu den Kosten einer Betriebsveranstaltung gehö-
ren neben den Aufwendungen für Speisen, Ge-
tränke, Musik, Geschenke und Raummiete auch 
die Kosten für die Beleuchtung, einen Eventma-
nager, für Sanitäter, für die Erfüllung behördlicher 
Auflagen, Stornokosten und für Trinkgelder. Nicht 
einzubeziehen sind die rechnerischen Selbstkos-
ten des Arbeitgebers wie z. B. die anteiligen 
Raumkosten für die betrieblichen Räume, in de-
nen die Veranstaltung stattfindet, oder die anteili-
gen Kosten der Lohnbuchhaltung. 

n Bei mehr als zwei Betriebsveranstaltungen pro 
Jahr kann ausgewählt werden, für welche zwei 
Betriebsveranstaltungen der Freibetrag von je-
weils 110 € gelten soll. Hierzu müssen allerdings 
detaillierte Teilnehmerlisten geführt werden. 

n Übernimmt der Arbeitgeber die Reisekosten für 
die Fahrt zu einer außerhalb des Betriebs stattfin-
denden Betriebsveranstaltung, handelt es sich um 
steuerfreien Reisekostenersatz, sofern die Arbeit-
nehmer in Eigenregie anreisen. Dagegen zählen 
Reisekosten zu den Zuwendungen der Feier und 
sind den 110 € zuzurechnen, wenn die Kosten für 
eine gemeinsame Fahrt mit dem Bus, dem Schiff 
oder der Bahn zum Ausflugsziel aufgewendet 
werden. 

n Der Arbeitgeber kann auch bei Vorlage ordnungs-
gemäßer Rechnungen umsatzsteuerlich keinen 
Vorsteuerabzug geltend machen, wenn die Brut-
tokosten pro Arbeitnehmer und Betriebsveranstal-
tung mehr als 110 € betragen und ein Überschrei-
ten dieser Grenze von Anfang an ersichtlich ist. 
(Achtung: hierbei handelt es sich um eine Frei-
grenze und nicht wie bei der Lohnsteuer um einen 
Freibetrag). Stellt sich im Nachhinein heraus, dass 
die 110 €-Grenze überschritten wurde, muss der 
Arbeitgeber eine sog. unentgeltliche Wertabgabe 
der Umsatzsteuer unterwerfen; dafür ist aber ein 
Vorsteuerabzug möglich. 

Hinweise: Das Schreiben gilt grundsätzlich rückwirkend ab 
dem 1. 1. 2015. Hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Regelun-
gen muss es allerdings erst ab dem 10. 11. 2015 (Tag nach 
Veröffentlichung im Bundessteuerblatt) angewendet werden. 

Für Veranlagungszeiträume vor 2015 ist die Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs zu beachten. Danach zählen zu 
den Gesamtaufwendungen nur konsumierbare Aufwendungen 
(Speisen, Getränke, Entertainment), nicht jedoch Aufwendun-
gen für die Ausgestaltung der Betriebsveranstaltung (z. B. die 
Saalmiete). Anteilige Gesamtaufwendungen für Begleitperso-
nen werden dem Arbeitnehmer ebenfalls nicht zugerechnet. 

 

Alle Steuerzahler 

Zivilprozesskosten keine 
außergewöhnlichen Belastungen 
Die Kosten eines Zivilprozesses sind keine außergewöhnli-
chen Belastungen. Der Bundesfinanzhof (BFH) gibt damit 
seine geänderte Rechtsprechung wieder auf. Eine Berück-
sichtigung als außergewöhnliche Belastung kommt aus-
nahmsweise nur dann in Betracht, wenn der Zivilprozess 
für den Steuerpflichtigen existenziell notwendig ist.  

Hintergrund: Zu den außergewöhnlichen Belastungen 
gehören Aufwendungen, die dem Steuerpflichtigen 
zwangsläufig entstehen, wie z. B. Krankheitskosten. Im 
Jahr 2011 entschied der BFH, dass auch Kosten für einen 
Zivilprozess als außergewöhnliche Belastungen anerkannt 
werden, wenn sich der Steuerpflichtige weder mutwillig 
noch leichtfertig auf den Prozess eingelassen hat. Mit 
seiner neuen Entscheidung rudert das Gericht nun zurück. 

Streitfall: Die Klägerin führte gegen ihren Bruder einen 
Erbrechtsstreit, der sie ca. 7.000 € kostete. Diese Kosten 
machte sie beim Finanzamt erfolglos als außergewöhnliche 
Belastung geltend. 

Entscheidung: Der BFH wies die Klage ab: 

n Entgegen der im Jahr 2011 entwickelten Recht-
sprechungsänderung entstehen Zivilprozesskos-
ten grundsätzlich nicht zwangsläufig. Vielmehr 
hängt es vom freien Willen des Steuerpflichtigen 
ab, ob er seine zivilrechtlichen Ansprüche ein-
klagt oder zivilrechtliche Ansprüche eines Dritten 
abwehrt. 

n Ein Abzug als außergewöhnliche Belastung 
kommt ausnahmsweise nur dann in Betracht, 
wenn der Zivilprozess einen existenziell wichti-
gen Bereich des Steuerpflichtigen oder den sog. 
Kernbereich des menschlichen Lebens betrifft. 

n Dies ist dann der Fall, wenn der Steuerpflichtige 
ohne den Zivilprozess seine Existenzgrundlage 
verlieren könnte. 

n Der Erbrechtsstreit der Klägerin berührte die 
Existenzgrundlage der Klägerin nicht. Ein Abzug 
der Kosten schied daher aus. 

Hinweise: Der BFH gibt damit seine erst im Jahr 2011 
entwickelte Rechtsprechung wieder auf. Diese war auf 
erhebliche Kritik gestoßen, weil z. B. auch ein Prozess 
wegen einer Luxusreise zu steuerlich abziehbaren Aufwen-
dungen geführt hätte. Der Gesetzgeber hatte auf die geän-
derte Rechtsprechung des BFH reagiert und ab 2013 gere-



DIE MANDANTEN I INFORMATION 

 Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

gelt, dass Prozesskosten nur noch dann als außergewöhn-
liche Belastungen absetzbar sind, wenn der Steuerpflichti-
ge ohne den Prozess seine Existenzgrundlage verlieren 
und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen 
Rahmen nicht mehr befriedigen könnte. Das neue Urteil 
entspricht dieser geänderten Rechtslage, und zwar auch 
für frühere Veranlagungszeiträume. 

Alle Schornsteinfegerarbeiten begünstigt 
Für Schornsteinfegerleistungen wird dem Bundesfinanzmi-
nisterium (BMF) zufolge künftig rückwirkend in allen noch 
offenen Fällen die Steuerermäßigung für Handwerkerleis-
tungen gewährt. Offen ist ein Steuerfall dann, wenn er noch 
nicht veranlagt wurde oder der Steuerbescheid noch geän-
dert werden kann, weil z. B. der Steuerpflichtige Einspruch 
eingelegt hat. 

Hintergrund: Seit 2014 mussten Aufwendungen für 
Schornsteinfegerleistungen in zwei Kategorien eingeteilt 
werden: Zur ersten gehörten Schornstein-Kehrarbeiten 
sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten, die als Handwer-
kerleistungen begünstigt wurden. In die zweite, nicht be-
günstigte Kategorie, fielen Mess- oder Überprüfungsarbei-
ten sowie die sog. Feuerstättenschau. 

Neue Verwaltungsauffassung: 

n Diese Aufteilung entfällt künftig. Hierdurch werden al-
le oben genannten und erklärten Aufwendungen bei 
der Steuererklärung berücksichtigt. 

n Die Steuerermäßigung beträgt 20 % der Aufwendun-
gen, höchstens 1.200 € pro Jahr. Begünstigt sind nur 
Arbeitskosten. Auch dürfen die Leistungen nicht bar 
bezahlt, sondern müssen überwiesen werden. 

n Mit der Änderung ihrer Sichtweise folgt die Verwal-
tung einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 
6. 11. 2014, wonach Aufwendungen für die Überprü-
fung der Funktionsfähigkeit einer Anlage ebenso wie 
die Beseitigung eines bereits eingetretenen Schadens 
oder vorbeugende Maßnahmen zur Schadensabwehr 
als Handwerkerleistung begünstigt werden. 

Hinweis: Ebenfalls als Handwerkerleistungen abzugsfähig 
sind die Aufwendungen für eine Zulegung an das öffentli-
che Straßennetz. Auch hier muss keine Aufteilung erfolgen 
nach Arbeiten auf dem eigenen Grundstück und Leistun-
gen, die im öffentlichen Raum vorgenommen werden. 

Steueränderungsgesetz 2015 
Ende letzten Jahres wurde das Steueränderungsgesetz 
2015 verkündet. Anbei einige Neuerungen im Überblick: 

Für Umsätze im Zusammenhang mit Betriebsvorrichtungen 
gilt nunmehr das sog. Reverse Charge-Verfahren. Das heißt, 
die Steuerschuldnerschaft geht auf den Auftraggeber über, 
wenn dieser ein Bauunternehmer ist, der nachhaltig Bauleis-
tungen erbringt. Betroffen sind Bauleistungen an Sachen, 
Ausstattungsgegenständen und Maschinen, die auf Dauer in 
einem Gebäude oder Bauwerk installiert sind und nicht bewegt 
werden können, ohne dass das Gebäude/Bauwerk zerstört 
oder verändert wird. Mit dieser Regelung wird die bisherige 
Verwaltungsauffassung gesetzlich festgeschrieben. 

Ab 2016 ist für die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags 
nicht mehr erforderlich, dass die Funktion des anzuschaffen-
den bzw. herzustellenden Wirtschaftsguts genannt wird. Hier-
durch wird die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags erheb-
lich erleichtert. Zu beachten bleibt jedoch weiterhin, dass der 
Investitionsabzugsbetrag rückwirkend aufgelöst werden muss, 
soweit die Investition nicht innerhalb des dreijährigen Investiti-
onszeitraums durchgeführt wird. 

Daneben ist ein Sonderausgabenabzug von Unterhaltsleis-
tungen i. H. von bis zu 13.805 € pro Jahr durch den Geber nur 
noch unter Angabe der Steueridentifikationsnummer des Un-
terhaltsempfängers möglich. Letzterer muss die Leistungen 
weiterhin als sonstige Einkünfte versteuern. 

Bei der Grunderwerbsteuer wird u. a. eine höhere Bemes-
sungsgrundlage in Fällen eingeführt, in denen für das 
Grundstück kein Kaufpreis vereinbart wird, weil z. B. nur 
Anteile an einer Gesellschaft mit Grundbesitz übertragen 
werden. Bislang galten hier niedrigere Grundstückswerte, 
die deutlich unter den tatsächlichen Grundstückswerten 
lagen. Dies wurde vom Bundesverfassungsgericht moniert. 

 

 

Den Newsletter finden Sie auch auf unserer  
Homepage 

 
www.kanzleigruppe-weber.de 

 
zum Download. 

 
Wenn Sie unsere Informationen per E-Mail er-
halten möchten, teilen Sie uns Ihre E-Mail Ad-

resse mit. Sie erhalten die aktuelle Ausgabe dann 
direkt per Mail. 

 
 


